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Anmeldung zur ÖAS- Berufshaftpflicht- und Rechtsschutz-
Gruppenversicherung der Wr. Städtischen Versicherung AG 

 
ÖAS-Mitglieder haben ab dem Jahr 2010 die Möglichkeit, eine Berufshaftpflicht- und 
Rechntsschutzversicherung im Rahmen einer Gruppenpolizze abzuschließen. 
 
Ich habe den organisatorischen Rahmen und die Teilnahmebedingungen für die ÖAS-
Haftpflicht- und Rechtsschutz-Gruppenversicherung zur Kenntnis genommen und 
akzeptiert und melde mich hiermit für diese in der  
 

□    Variante A (freiberufliche Tätigkeit, Jahresprämie EUR 60,--) 
 
□    Variante B (unselbständige Tätigkeit, Jahresprämie EUR 35,--) 
 

an. (bitte gewünschte Veriante ankreuzen und unten ausfüllen) 
 
Name, Vorname(n), Titel:……………………………………………………………………. 
 
Adresse: ………………………………………………………………………………………. 
 
Telefon tagsüber: ……………………………………………………………………………. 
 
Telefon privat: ………………………………………………………………………………… 
 
E-Mail-Adresse oder Fax: …………………………………………………………………… 
 
 
 
………………………………………..  …………………………………………… 
Ort, Datum      Unterschrift 
 
 
Anmeldungen bitte an das ÖAS-Sekretariat faxen oder per Post oder Email bis spätestens 
31. Jänner 2010 senden (Adresse siehe unten) und gleichzeitige Überweisung auf das 
Konto der ÖAS, Bawag, BLZ 14000, Konto Nr. 01110665365. Die genauen Versicherungs-
bedingungen sind auf der ÖAS-Website www.oeas.at veröffentlicht bzw. können auf Wunsch 
zugesandt werden. Wir bitten die automatische Verlängerung der Versicherung per 
Jahreswechsel zu beachten! Sollten einzelne Versicherungsnehmer die Verlängerung 
dieser Versicherung nicht wünschen, bedarf es einer ausdrücklichen, schriftlichen 
Kündigung der Versicherung spätestens per 1. Dezember an das ÖAS-Sekretariat. (Ein 
Austritt aus der ÖAS gilt ebenfalls als Kündigung der Versicherung.) Die ÖAS behält sich 
vor, bei Nichtzustandekommen der Jahresmindestprämie die Versicherung nicht 
abzuschließen. 
 

 


